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Spar Depot® Vertrag  

                                                                                                                                  Kunden Nr: 
 

__________________________ 
      Depot Nr : 

 
                                    __________________________ 

(wird von Brammer ausgefüllt) 
Sehr geehrter Interessent, sehr geehrte Interessent in!  
 
 
Sie haben sich für unser Spar Depot®  bei uns entschieden. Jetzt fahren Sie mit Inspektionen pfiffig und sparsam. 
Denn über den dicksten Brocken - den Arbeitslohn für diese Inspektionen - haben Sie bei uns Ihr Paketguthaben. Der 
Lohn fällt also schon einmal weg. 
Die einzigen Kosten, die in den nächsten Jahren im Rahmen der Inspektion auf Sie zukommen, sind die Kosten für 
das Material und ggf. Zusatzarbeiten. Ist das nicht ein schönes Gefühl? 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. 
 
 
Ihre Carl Wilhelm Brammer GmbH & Co. KG – www.mercedes-brammer.de 
 
 
Zwischen  
 
 
Carl Wilhelm Brammer GmbH & Co. KG 
Bornmoor 1, 22525 Hamburg 
 
 
(nachfolgend Autohaus genannt) 
und 
 
Herr / Frau / Firma 
 
 
_____________________________________ 
 
  
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
(nachfolgend Kunde genannt) 
 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
 
Mit heutigem Datum hat 
 
Herr / Frau / Firma 
 
 
 __________________________ __________________________  
 
 
beim Autohaus ein Spar Depot®  gekauft. Die Parteien sind übereinstimmend daran interessiert, bereits jetzt eine 
Vereinbarung über die Arbeitskosten der nächsten Inspektionen (gemäß Herstellervorgabe) zu schließen. 
Das Spar Depot® beginnt mit dem heutigen Datum. Die Inspektionen aus diesem Depot sind bis spätestens 8 Jahre 
nach dem o.g. Kaufdatum abrufbar. Sollte zu diesem Zeitpunkt das Depot noch nicht aufgebraucht sein, wird bei 
Gültigkeitsende das Pauschalhonorar durch die Anzahl der Inspektionen im Paket geteilt. Der Kunde erhält für jede 
noch nicht durchgeführte Inspektion einen Anteil zurückvergütet. Die Leistungen sind auf der zweiten Vertragsseite 
beschrieben. 
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§ 1 Leistungen des Autohauses 
 
1. Das Autohaus verpflichtet sich, alle Arbeitskosten der nächsten Inspektionen, die in der Werkstatt des Autohauses 
anfallen, zu übernehmen. Dies setzt voraus, dass der Kunde die für die Wartung / Inspektion gemäß 
Herstellervorgabe benötigten Teile und Schmiermittel im Autohaus kauft. Die Inspektionsarbeiten werden in Umfang 
und Qualität ausschließlich nach den Herstellervorgaben für Inspektionen durchgeführt. 
Die Anzahl der Inspektionen beträgt: 6 
 
2. Zusatzarbeiten und Material sind nicht eingeschlossen. Zusatzarbeiten sind zum Beispiel Zahnriemen- und 
Bremsflüssigkeitswechsel. 
 
3. Dieser Vertrag gilt ausschließlich für das Autohaus. Weitere Leistungen sind im Spar Depot®  nicht enthalten. 
Sonderangebotspreise und andere Aktionspreise sind nicht eingeschlossen. Andere Rabatte des Autohauses sind 
nicht addierbar oder kombinierbar. 
 
§ 2 Leistungen des Kunden 
 
1. Als Gegenleistung für die vereinbarte Kostenübernahme zahlt der Kunde pauschal an das Autohaus 
Gesamtsumme: 528,00 Euro inkl. gesetzl. MwSt. MwSt-Satz: 19.00%. 
Mit Zahlung dieser Gesamtsumme sind alle in § 1, Absatz 1 definierten Kosten abgegolten. 
 
2. Die Inspektionen können nur gegen Vorlage des Spar Depot® Ausweises durchgeführt werden. 
 
§ 3 Übertragbarkeit der Spar Depot® Leistungen 
 
1. Der Kunde hat das Spar Depot®  für seinen Pkw der Marke Mercedes-Benz  gekauft. 
 
 
Modell:_______________________________________________________ 
 
 
Fahrgestellnummer:_____________________________________________ 
 
 
Erstzulassung:_________________________________________________ 
 
2. Das Spar Depot® ist ganz oder teilweise übertragbar. Das Autohaus erklärt die hier vereinbarte Kostenübernahme 
zu Gunsten des jeweiligen Inhabers des Spar Depot®  Ausweises, vorausgesetzt, es handelt sich um einen Pkw. 
 
§ 4 Kündigung aus wichtigem Grund 
 
1. Dieser Vertrag kann von dem Kunden dann aufgekündigt werden, wenn er aufgrund eines Umzugs und einer 
Entfernung von 100 km oder mehr zum Autohaus nicht mehr in der Lage ist, die Leistungen in Anspruch zu nehmen. 
In diesem Falle wird das Pauschalhonorar durch die Anzahl der Inspektionen im Paket geteilt. Der Kunde erhält für 
jede noch nicht durchgeführte Inspektion einen Anteil zurückvergütet. 
 
2. Das Autohaus kann kündigen, wenn der Kunde seinen vereinbarten Leistungen nicht nachkommt. 
 
 
 
Hamburg, den ________________ 
 
 
 
 
 
_________________________               ________________________________ 
Unterschrift Kunde       Carl Wilhelm Brammer GmbH & Co. KG 


